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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1965

Norm

ABGB §180a

AußStrG §16 BII2b

Rechtssatz

Ob die Annahme an Kindesstatt dem Wohle des nicht eigenberechtigten Wahlkindes dient, ist nur nach den konkreten

Umständen des einzelnen Falles zu beurteilen. Es wird daher in diesem Punkte meist eine Ermessensentscheidung

vorliegen, die sich einer Überprüfung im Rahmen eines außerordentlichen Revisionsrekurses entzieht.
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